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Lärmzertifizierung von Flugzeugen 

Je grösser bzw. schwerer ein Flugzeug ist, desto grösser dürfen seine Lärmemissionen bei Starts 

und Landungen sein. Jedes Flugzeug führt ein Lärmzertifikat, das nach international geltenden Vor-

schriften erstellt ist und worin ausgewiesen wird, um wie viele Dezibel seine real gemessenen Schall-

pegel den zulässigen Maximalwert unterschreiten (Lärmmarge genannt). Es werden drei Lärmmar-

gen gemessen:  

− beim Start in 450 m Distanz seitlich der Piste, wo die grösste Schubleistung erfolgt (Sideline) 

− beim Start in 6'500 m Distanz zum Rollstartpunkt auf der Piste (Flyover) 

− bei der Landung in 2'000 m Distanz zum Aufsetzpunkt auf der Piste (Approach) 

Der zulässige Maximalwert ist für Landungen am höchsten und für Starts (Flyover) am tiefsten an-

gesetzt. Je nach Maschinentyp kann die Differenz zwischen den beiden Einzelwerten bis 15 EPNdB 

betragen. 

Die drei Einzelwerte werden zusätzlich zu einer kumulativen Lärmmarge addiert. Auf diesen vier 

Werten basiert die Zuweisung einer Maschine in eine bestimmte Lärmklasse. 

Die Flugzeuge werden nach ihrem Baujahr in verschiedene Kapitel unterteilt: 

vor 1977: Kapitel 2 1977-2005: Kapitel 3 ab 2006: Kapitel 4 

Je höher die Kapitelnummer ist, also je jünger die Maschine, desto grösser müssen seine Lärmmar-

gen sein, um der gleichen Lärmklasse anzugehören. Rezertifizierungen, d.h. eine Umteilung von 

einem tieferen in ein höheres Kapitel sind bei technischen Nachrüstungen möglich. 

Die Internationale Flughafenvereinigung ACI empfiehlt für Flugzeuge in Kapitel 3 folgende Lärm-

klassen-Einteilung: 

ACI-Lärmklasse R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 

Kumulative Lärmmarge EPNdB <0 0-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30 

Einzellärmmarge EPNdB - 0 1 2 3 4 5 6 

< kleiner als,  gleich/grösser als, EPNdB Effective perceived Noise in Dezibel 

 

Akustikgruppeneinteilung in Frankreich 

In der Unterteilung der Lärmklassen weicht Frankreich von den ACI-Empfehlungen deutlich ab. Auch 

berücksichtigt die französische Lärmklassifizierung nur die kumulative Lärmmarge, nicht aber die 

drei Einzelwerte. Mittels Ministerialerlass wurde per April 2022 eine Neuordnung der Akustikgruppen 

vorgenommen. 

Akustikgruppen vor 2022 1 2 3 4 5   

 <5 5-7 8-12 13-19 20   

Akustikgruppen seit 2022 A B C D E F G 

(Gruppe F und G nur am EAP!) <10 10-12 13-16 17-19 20-24 25-29 30 
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Das heisst: 

1. Es spielt für die Akustikgruppenzuteilung keine Rolle, wenn ein Flugzeug unter den drei Einzel-

margen einen einzelnen miserablen Wert erzielt, obwohl für die Fluglärmbetroffenen nur der Ein-

zelwert massgeblich ist. (Man hört entweder eine Landung oder aber einen Start, nicht aber eine 

theoretische Summe von Grenzwertunterschreitungen!) Im Vergleich zur ACI-Lärmklassierung ist 

die französische Lärmgruppierung viel weniger restriktiv. 

2. Gegenüber vorher begünstigt die Neugruppierung vor allem die lärmigsten Flugzeuge in der vor-

mals schlechteste Akustikgruppe. Diesen Umstand hat denn auch die französische Fluglärmkon-

trollbehörde ACNUSA in deutlichen Worten beanstandet. 

Es gilt an dieser Stelle darauf hinzuweisen, dass seit 2021 am EAP Nachtflugbewegungen von Flug-

zeugen mit einer kumulativen Lärmmarge unter 13 EPNdb nicht mehr erlaubt sind (neue Akustik-

gruppe A und B). Doch gemäss der Studie 'Ausgewogener Ansatz bei Nachtflügen' sind davon 

höchsten 30 Flugbewegungen pro Jahr betroffen. Zudem betrifft die Restriktion nur Kapitel-3-Flug-

zeuge. 

 

Neues Tarifsystem am EuroAirport 

Lärmabhängig sind folgende Gebühren am EAP: die Lärmtaxe auf Starts, die Landegebühr und 

vormals der Zeitzuschlag für Nachtflugbewegungen. Nur die Lärmtaxe auf Starts ist zweckbestimmt 

für Lärmschutzmassnahmen an Wohnbauten (ausschliesslich in Frankreich).  

Mit Inkrafttreten der neuen Akustikgruppen wurden am EAP auch Änderungen im Tarifsystem wirk-

sam, wobei diese erst im Gebührenreglement 2023 abgebildet sind. 

Vor 2022 Seit 2022 

Zeitzuschlag für Starts und Landungen gestaffelt 
nach  
- ACI-Lärmklasse 
- erste, zweite, letzte Nachtstunde und Sperrzeit  
- Werktag/Feiertag 

kein Zeitzuschlag mehr 

keine Strafgebühr mehr für Flugbewegungen in der 
Sperrzeit, stattdessen Bussen, die an den französi-
schen Staat gehen 

Lärmtaxe auf Starts gestaffelt nach 
- bisheriger Akustikgruppierung  
- Tag-/Nachtstunden und Sperrzeit 

 

Lärmtaxe auf Starts gestaffelt nach 
- neuer Akustikgruppierung 
- mit Zeitmodulierung (Faktor) Tag-/Nachtstunden  
  ohne Differenzierung Nachtstunden/Sperrzeit 

Landegebühr 
Grundtarif pro Tonne MTOW gestaffelt nach  
- ACI-Lärmklasse 

Landegebühr 
Einheitstarif pro Tonne MTOW gestaffelt nach 
- neuer Akustikgruppierung (Faktor) 
- mit Zeitmodulierung (Faktor) Tag-/Nachtstunden 

Eine Besonderheit am EAP stellt die Verknüpfung der Landegebühr mit der Lärmklasse bzw. Akus-

tikgruppe dar, da die Lärmemissionen im Gegensatz zum Flugzeuggewicht keinerlei Einfluss auf die 

Pistenabnützung haben. Begründet wird diese Modulation mit der gewünschten Lenkungswirkung 

hin zu leiseren Maschinen. Indes führt dies dazu, dass der Flughafen an Landungen mit Flugzeugen 

der beiden schlechtesten neuen Akustikgruppen das 4- bzw. 3.5-Fache einnimmt als mit Flugzeugen 

der besten Akustikgruppe. Auch wenn sich die Gesamteinnahmen über alle Akustikgruppen ausglei-

chen sollten, bleibt der Umstand bestehen, dass die Abwicklung des Flugbetriebs mit weniger, dafür 

lärmigen Maschinen mit weniger Aufwand verbunden ist. Bemerkenswert ist ferner, dass für die 

vormalig zwei schlechtesten Akustikgruppen die zweckbestimmte Lärmtaxe für Tagesbewegungen 

auf einen Zehntel bzw. Fünftel des früheren Betrags gesenkt wurde. 

Reinach, im Mai 2023 Für den Vorstand: Katrin Joos Reimer 


